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Steuertipps rund um Altersvorsorge und Rente  
 
Bad Homburg, 19. Mai 2010. Die Medaille hat zwei Seiten: Wer für die 
Altersvorsorge mit staatlicher Förderung spart, kann seine Einzahlungen 
steuerlich absetzen. Sobald das Ersparte im Alter ausbezahlt wird, müssen 
die Auszahlungen aber versteuert werden. Dieses Prinzip nennt man 
„nachgelagerte Besteuerung“. Sparer, die steuerliche Möglichkeiten voll 
ausschöpfen, holen mehr aus ihrer Altersvorsorge.   
 
Auch wenn das seit 2005 geltende Prinzip der nachgelagerten Besteuerung 
zunächst simpel klingt, kommt es auf jeden Sparer selbst an, welchen 
steuerlichen Gestaltungsraum er nutzt. Viele Sonderregeln erschweren den 
Überblick. So lassen sich Beiträge in eine staatlich geförderte Riester-
Rentenversicherung absetzen, Einzahlungen in einen privaten Banksparplan 
aber nicht. Im Ruhestand müssen Auszahlungen aus einer Riester-Rente 
versteuert werden. Auszahlungen aus einem Banksparplan aber nicht. Hinzu 
kommt, dass das Steuersystem seit 2005 schrittweise umgebaut wird. Das hat 
jährlich neue Besteuerungsanteile zur Folge.  
 
Rentner müssen aber nicht befürchten, dass sie deswegen jedes Jahr mehr 
Steuern zahlen müssen. Vielmehr wird bei Rentenbeginn für jeden Rentner 
einmal ein Freibetrag berechnet und dann meist für den Rest des Lebens 
beibehalten. Ob Rentner überhaupt Steuern zahlen müssen, hängt nicht nur 
davon ab, wie hoch ihre gesetzliche Rente ausfällt, sondern welche weiteren 
Einkünfte sie sonst noch erzielen – etwa aus einer Betriebsrente oder der 
Vermietung einer Immobilie.  
 
Schummeln sollten Rentner bei ihren Einkünften nicht. Finanzämter wissen 
durch die neue Steueridentifikationsnummer recht genau, was 
Versicherungskonzerne, Pensionskassen, Versorgungswerke, Banken oder 
die Deutsche Rentenversicherung an einzelne Rentner ausgezahlt haben.  
 
Das neue Top-Thema von ihre-vorsorge.de erklärt das System der 
nachgelagerten Besteuerung und zeigt, wie Rentner und Berufstätige Steuern 
sparen können.  
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Das Altersvorsorgeportal www.ihre-vorsorge.de ist eine gemeinsame Initiative 
der 14 Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Es wird herausgegeben von 
Deutschlands größtem Corporate Publisher, der wdv Gesellschaft für Medien 
und Kommunikation in Bad Homburg.  
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Kontakt 
wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG 
Redaktion www.ihre-vorsorge.de 
Dr. Michael Krause 
Siemensstraße 6 
61352 Bad Homburg 
 
Tel.: 0 61 72 / 6 70-2 34 
Fax: 0 61 72 / 6 70-2 72 
E-Mail: presse@ihre-vorsorge.de 
 
Hinweis 
Diese und weitere Pressemitteilungen können Sie als Textdatei auf der Pressesite von 
www.ihre-vorsorge.de herunterladen: http://www.ihre-vorsorge.de/Presse.html 
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